
 
GEMEINDE  2123 KREUTTAL                            Nr.    4/2022 
 
 

S I T Z U N G S P R O T O K O L L 

 

 
 
über die ordentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Kreuttal                                  
am Dienstag, 27. September 2022 im Gemeinde-, Musik- und Jugendzentrum in 
Hautzendorf. 

 
Beginn:  20:00 Uhr  
Ende:      22:15 Uhr 

 
Die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung erfolgte am 21.09.2022 per                 
E-Mail.   
 

 

GEMEINDERÄTE 
     

1. KOLLER  Markus     11. CZECH Alfred jun.  

2. ESSL  Rudolf  12. HORVATH Andrea  

3. REIS Erwin jun. - entschuldigt 13. SPERL Wolfgang  

4. SCHMID Maria  14. RICHTER Sylvia  

5. DOPLER Walter    15. HAYDN Martin  

6. CHALOUPKA Rudolf   16. WIEHART Markus  

7. KELLNREITNER Dr. Roman      17. UNGER Alexander   

8. PERSCHL DI Christian   18. PEHAM Fabian  

9. TITLBACH-SUPPER Mag. Martina    19. KRAFT Andrea  

10. STARNBERGER Mag. Stefan   

 

     
AUSSERDEM WAREN ANWESEND: 

1. PERSCHL Angela  
2. BUTSCH Martina 
3. SKILJAN Lorena 
4. 1 Zuhörer 
 

 
VORSITZENDER: 

Bürgermeister KOLLER Markus 
 

Die Sitzung war öffentlich. 
Die Sitzung war beschlussfähig. 
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TAGESORDNUNG: 
 
 
 

Öffentliche Tagesordnungspunkte 

Pkt.1 )  Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Pkt.2 )  Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 26. Juli 2022 
Pkt.3 )  Kassaprüfung vom 07. September 2022 
Pkt.4 )  1. Nachtragsvoranschlag 2022 
Pkt.5 )  Gründung einer Energiegemeinschaft  
Pkt.6 )  Verlängerung Mietvertrag, KG Unterolberndorf 
Pkt.7 )  Pachtvertrag SC Elektro Ecker Kreuttal 
Pkt.8 )  Annahmeerklärung von Förderungsmitteln aus dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds 
Pkt.9 )  Genehmigung Teilungsplan GZ 13491/2021, KG Hautzendorf 
Pkt.10 )  Genehmigung Teilungsplan GZ 9324/22, KG Hautzendorf  
Pkt.11 )  Grundverkauf gemäß Teilungsplan GZ 9287/22, KG Unterolberndorf  
Pkt.12 )  Genehmigung Teilungsplan GZ 9287/22, KG Unterolberndorf  
Pkt.13 )  Änderung des Flächenwidmungsplanes samt digitaler Neudarstellung 
Pkt.14 )  Änderung samt Neudarstellung des Teilbebauungsplanes Kreuttalstraße,  

KG Unterolberndorf 
Pkt.15 )  Änderung samt Neudarstellung des Teilbebauungsplanes Rosenbergen,  

KG Unterolberndorf 
Pkt.16 )  Änderung des Teilbebauungsplanes Hauptstraße Nord, KG Hautzendorf 
Pkt.17 )  Berichte 

 
 

***************************************************************************************************

* 

 

VERLAUF DER SITZUNG: 
 
 
 

ÖFFENTLICHE TAGESORDNUNGSPUNKTE 
 
 

Zu Pkt. 1)  Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Bürgermeister Markus Koller eröffnet die heutige Gemeinderatssitzung, begrüßt alle anwesenden   
Gemeinderäte und Gemeinderätinnen sowie die Gemeindebediensteten Angela Perschl und Martina 
Butsch. Für die heutige Gemeinderatssitzung hat sich Gemeinderat Erwin Reis entschuldigt. 
Sodann wird von Herrn Bürgermeister Markus Koller die Beschlussfähigkeit festgestellt.  
 
BGM Koller begrüßt Fr. Lorena Skiljan, Nobile Group und bittet Fr. Skiljan um Präsentation der 
Möglichkeiten zur Gründung einer Energiegemeinschaft. 
 
Fr. Skiljan verlässt den Sitzungssaal. 

Zu Pkt. 2)  Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 26. Juli 2022 

Bürgermeister Koller berichtet, dass das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 26. Juli 2022 
jedem Mitglied des Gemeinderates in Kopie zur Verfügung gestellt wurde. Da keine Einwendungen 
eingelangt sind, gilt das Protokoll als genehmigt.  
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Zu Pkt. 3)  Kassaprüfung vom 07. September 2022 

Bürgermeister Koller berichtet, dass am 07. September 2022 im Gemeindeamt in Hautzendorf eine 
Kassaprüfung stattgefunden hat. Bgm. Koller ersucht die Vorsitzende des Prüfungsausschusses,     
Frau GR Andrea Horvath, über das Ergebnis der angesagten Kassaprüfung zu berichten.  
 
GR Horvath berichtet, dass der Bargeldbestand überprüft und folgender Kassastand ermittelt wurde: 
 
Bargeldbestand per 07.09.2022   €         936,30 
Konto Nr. AT 97 3295 1000 0050 0504, Raika Wolkersd. per 07.09.2022 - €      4.098,39 
Konto Nr. AT 97 3295 1002 0050 0504, Raika Wolkersd. per 07.09.2022 - €           17,51 
Konto Nr. AT 97 3295 1003 0050 0504, Raika Wolkersd. per 07.09.2022 - €  186.254,38 
Istbestand Gesamt - €  189.433,98 
 
Bgm. Koller bedankt sich bei der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für den Bericht.  
 

Zu Pkt. 4)  1. Nachtragsvoranschlag 2022 

Bürgermeister Koller berichtet, dass der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022 allen 
Gemeinderäten per E-Mail zur Verfügung gestellt wurde.  
 
Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022 lag in der Zeit vom 29. August 2022 bis      
12. September 2022 während der Amtsstunden im Gemeindeamt Hautzendorf zur allgemeinen 
Einsichtnahme auf. Während dieser Auflagefrist sind im Gemeindeamt keine Stellungnahmen bzw. 
Einwände eingelangt. 
  
Frau GR Andrea Horvath, Vorsitzende des Prüfungsausschusses berichtet, dass in der Sitzung des 
Prüfungsausschusses am 7. September 2022 der 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2022 
eingehend besprochen wurde und der 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2022 von den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses zur Kenntnis genommen wird. 
 
Innerhalb der Auflagefrist wurden Umbuchungen vorgenommen, daraus ergaben sich folgende 
Änderungen: Erhöhung der Ertragsanteile 2022 um 5% sowie Budgetierung des COVID-
Zweckzuschusses in Höhe von € 11.500,00. Das daraus resultierende Haushaltspotential erhöht 
sich daher um € 79.100,00. 
 
Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge den 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 
2022 in der vorliegenden Form beschließen. 
 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
 
Frau Martina Butsch verlässt den Sitzungssaal. 

Zu Pkt. 5)  Gründung einer Energiegemeinschaft  

Auf den Gebäuden der Volksschule Kreuttal und des Gemeinde-Musik- und Jugendzentrums in 
Hautzendorf wurden Photovoltaikanlagen errichtet. Die Gemeinde Kreuttal verfügt nun insgesamt 
über Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 60 kwP. Es soll daher die Gründung 
einer Energiegemeinschaft geprüft werden. 
 
Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge beschließen, dass die Gründung einer 
Energiegemeinschaft geprüft wird und die notwendigen Angebote eingeholt werden. 
 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
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Zu Pkt. 6)  Verlängerung Mietvertrag, KG Unterolberndorf 

Der befristete Mietvertrag mit Frau Karina Loibl im Arzthaus, in 2123 Unterolberndorf, 
Sonnleitengasse, endet mit 31. Oktober 2022. Das Mietverhältnis soll weiterhin befristet auf ein Jahr 
vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 mit einer monatlichen Miete in der Höhe von                 
Euro 464,00 inkl. 10% UST abgeschlossen werden. Ein entsprechender Mietvertrag wurde 
ausgearbeitet und liegt zur Unterfertigung vor. 
 
Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge den vorliegenden Mietvertrag, abgeschlossen 
zwischen der Gemeinde Kreuttal und Frau Karina Loibl, befristet für die Zeit vom 1. November 2022 
bis 31. Oktober 2023 für die Wohnung im Arzthaus, in 2123 Unterolberndorf, Sonnleitengasse, 
genehmigen.  
 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
 

Zu Pkt. 7)  Pachtvertrag SC Elektro Ecker Kreuttal 

Die Sportanlage des SC Elektro Ecker Kreuttal befindet sich auf dem Grundstück 128/5, KG 
Unterolberndorf, welches im Eigentum der Agrargemeinschaft Kreuttal liegt und am Grundstück 
128/15, KG Unterolberndorf, welches im Eigentum der Gemeinde Kreuttal liegt. Die Gemeinde 
Kreuttal pachtet die Fläche aus dem GST-Nr. 128/5 zu einem jährlichen Pachtzins von € 254,00, 
welche Teil des Fußballplatzes und der dazugehörigen Sportanlage ist. Gleichzeitig verpachtet die 
Gemeinde Kreuttal die gesamte Sportanlage an den SC Elektro Ecker Kreuttal. Ein entsprechender 
Pachtvertrag wurde ausgearbeitet und liegt zur Unterfertigung vor. 
 
Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge den vorliegenden Pachtvertrag, abgeschlossen 
zwischen der Gemeinde Kreuttal, der Agrargemeinschaft Unterolberndorf und dem SC Kreuttal 
genehmigen.  
 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
 

Zu Pkt. 8)  Annahmeerklärung von Förderungsmitteln aus dem NÖ Wasserwirtschafts-   
                     fonds 

Für die Errichtung der Abwasserbeseitigungsanlage Kreuttal, Erweiterung Hautzendorf und 
Unterolberndorf, Bauabschnitt 07 wurden Förderungsmittel aus dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds 
zugesichert. Es soll der Beschluss über die vorbehaltlose Annahme der Zusicherung des NÖ 
Wasserwirtschaftsfonds vom 7. Juli 2022, WA4-WWF-40183007/2 gefasst werden. 
 
Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge die vorbehaltlose Annahme der Zusicherung des NÖ 
Wasserwirtschaftsfonds vom 7. Juli 2022, WA4-WWF-40183007/2 beschließen.  
 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
 

Zu Pkt. 9)  Genehmigung Teilungsplan GZ 13491/2021, KG Hautzendorf 

Der Teilungsplan-Entwurf GZ 13491/2021, KG Hautzendorf, DI Erwin Lebloch, liegt zur 
Beschlussfassung vor. Unter Zuhilfenahme des digitalen Planes erklärt Bgm. Koller, dass die 
Gemeinde Kreuttal gem. Figur 2, 1m² kosten- und lastenfrei an den Eigentümer Mario Schmelzer 
überträgt. Die Kosten für den Teilungsplan und die grundbücherliche Durchführung sind vom 
Eigentümer Mario Schmelzer zu tragen. 
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Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge beschließen, dass die Gemeinde Kreuttal 1 m² gem. 
vorliegendem Teilungsplan des Vermessungsbüros DI Erwin Lebloch GZ 13491/2021, KG 
Hautzendorf, an den Eigentümer Mario Schmelzer überträgt. Die Kosten für den Teilungsplan und 
die grundbücherliche Durchführung sind vom Eigentümer Mario Schmelzer zu tragen. 
 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
 
GR Christian Perschl und Angela Perschl verlassen den Sitzungssaal. 

Zu Pkt. 10)  Genehmigung Teilungsplan GZ 9324/22, KG Hautzendorf 

Der Teilungsplan-Entwurf GZ 9324/22, KG Hautzendorf, DI Erich Brezovsky, liegt zur 
Beschlussfassung vor. Unter Zuhilfenahme des digitalen Planes erklärt Bgm. Koller, dass die 
Eigentümerin Angela Perschl gem. Figur 1, 23m² und gem. Figur 2, 26m² kosten- und lastenfrei an 
das öffentliche Gut, Gemeinde Kreuttal abtritt. Die Kosten für die grundbücherliche Durchführung 
sind von der Eigentümerin Angela Perschl zu tragen.  
 
Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge beschließen, dass die Gemeinde Kreuttal von Frau 
Angela Perschl 49m² gem. vorliegendem Teilungsplan vom Vermessungsbüro DI Brezovsky                 
GZ 9324/22, KG Hautzendorf, in das öffentliche Gut übernimmt. Die Kosten für den Teilungsplan 
und die grundbücherliche Durchführung sind von der Eigentümerin Angela Perschl zu tragen. 
 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (17 Ja-Stimmen) 
 
GR Christian Perschl und Angela Perschl nehmen an der Sitzung wieder teil. 
Bgm. Markus Koller verlässt den Sitzungssaal, VzBgm. Rudolf Essl übernimmt den Vorsitz. 

Zu Pkt. 11)  Grundverkauf gemäß Teilungsplan GZ 9287/22, KG Unterolberndorf 

Es liegt ein Teilungsplan-Entwurf des DI Erwin Brezovsky, GZ 9287/22 zur Beschlussfassung vor. 
Vzbm. Essl erklärt unter Zuhilfenahme des digitalen Planes, dass der Eigentümer des Kellers auf 
dem Grundstück .258, Markus Koller, einen Antrag zum Erwerb der Parzelle .257, .258 und einer 
Teilfläche aus dem GST-Nr. 210/10, Fig. 1 mit einem Gesamtausmaß von 128m², zum Preis von      
€ 4,50 pro m² gestellt hat. Die Kosten für den Teilungsplan und die grundbücherliche Durchführung 
sind vom Eigentümer Markus Koller zu tragen. 
 
Vizebürgermeister Rudolf Essl stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge die Änderung der Grundstücksgrenzen gemäß 
Teilungsplan GZ 9287/22, KG Unterolberndorf, Kellergasse, sowie den Verkauf der Parzelle .257, 
.258 und der Teilfläche aus dem GST-Nr. 210/10, gem. Fig. 1, mit einem Gesamtausmaß von 
128m², zum Kaufpreis von € 4,50 pro m² beschließen. Die Kosten für den Teilungsplan und die 
grundbücherliche Durchführung sind vom Eigentümer Markus Koller zu tragen. 
 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (17 Ja-Stimmen) 
 

Zu Pkt. 12)  Genehmigung Teilungsplan GZ 9287/22, KG Unterolberndorf 

Der Teilungsplan-Entwurf GZ 9287/22, KG Unterolberndorf, DI Erich Brezovsky, liegt zur 
Beschlussfassung vor. Unter Zuhilfenahme des digitalen Planes erklärt Vzbgm. Essl, dass die 
Gemeinde Kreuttal gem. Figur 3, welche nicht Teil einer Verkehrsfläche ist, 39m² kosten- und 
lastenfrei an den Eigentümer Markus Koller zurück überträgt. Die Kosten für den Teilungsplan und 
die grundbücherliche Durchführung sind vom Eigentümer Markus Koller zu tragen.  
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Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge beschließen, dass die Gemeinde Kreuttal 39m² gem. 
Fig. 3 des vorliegenden Teilungsplanes des Vermessungsbüros DI Erich Brezovsky, GZ 9287/22, 
KG Unterolberndorf, an den Eigentümer Markus Koller überträgt. Die Kosten für den Teilungsplan 
und die grundbücherliche Durchführung sind vom Eigentümer Markus Koller zu tragen. 
 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (17 Ja-Stimmen) 
 
Bgm. Markus Koller nimmt an der Sitzung wieder teil und übernimmt den Vorsitz. 

Zu Pkt. 13)  Änderung des Flächenwidmungsplanes samt digitaler Neudarstellung 

 
13a)  Änderung des Flächenwidmungsplanes samt digitaler Neudarstellung, Verordnung A 

Das gegenständliche Änderungsverfahren samt digitaler Neudarstellung des 
Flächenwidmungsplanes umfasst zahlreiche Änderungspunkte und Anpassungen des 
Widmungsgefüges. Die Unterlagen sind durch sechs Wochen, in der Zeit vom 06. Juni 2022 
bis 18. Juli 2022, zur öffentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt Hautzendorf aufgelegen.  

 
Änderungspunkt 3 wurde bereits in einer vorgezogenen Beschlussfassung behandelt und ist 
mittlerweile rechtskräftig. 

 
Die übrigen Änderungen (inkl. der digitalen Neudarstellung des Flächenwidmungsplanes) 
sollen nun im Rahmen der gegenständlichen Beschlussfassung des Gemeinderates 
berücksichtigt werden. Änderungspunkt 24 soll jedoch aufgrund noch zu klärender 
Detailfragen vorerst zurückgestellt, somit nicht von diesem Beschluss erfasst werden. 

 
Der Änderungspunkt 29 soll in einer separaten Verordnung B beschlossen werden. 

 
Bürgermeister Koller erläutert den Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungsplanes, inkl. 
der digitalen Neudarstellung des Raum- und Stadtplanungsbüros DI Barbara Fleischmann. 
und die eingelangten Stellungnahmen. 

 
Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge nach Erörterung der eingelangten Stellungnahmen 
betreffend die Abänderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes in der Gemeinde Kreuttal, 
folgende Verordnung A beschließen: 
 

V E R O R D N U N G - A 

§ 1  Präambel  
 Aufgrund des § 25 Abs.  1 des  NÖ Raumordnungsgesetzes  2014 idgF 

wird das Ör t l iche Raum ordnungsprogramm (Flächenwidmungsp lan)  
für  d ie Gemeinde Kreut ta l  (Katast ra lgemeinden Hautzendor f ,  
Hornsburg ,  Untero lberndor f )  dahingehend abgeänder t ,  dass für  d ie 
auf  den h ierzu gehör igen Entwur fsplänen (FLW P Plannummern 3264a 
bis  3268a)  rot  umrandeten Gru ndf lächen d ie auf  der  Plandarste l lung 
durch rote S ignatur  dargeste l l te  W idmungsar t  festgelegt  wi rd.   

Gle ichze i t ig  er fo lg t  e ine Neudarste l lung des Flächenwidmungsp lanes 
in d ig i ta ler  Form (Plan Nummern 3269a und 3270a) .  

§ 2  Die Freigabebedingungen  für  d ie  Aufschl ießungszonen s ind 
festgelegt  bzw.  werden neu festgelegt :  

BA-H-A (Fe ldgasse,  KG Untero lberndor f )  
  Sicherste l lung e ines geordneten 

Ober f lächenwasserabf lusses.  
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BA-A1 (Mondls ied lung,  KG Hornsburg)  

  Vor lage e ines  mit  der  Gemeinde abgest immten und 
von ihr  f re igegebenen,  gemeinsamen Parze l l ierungs -  
und Erschl ießungskonzeptes.  

  Sicherste l lung e iner  geordneten Ab le i tung der  nörd l ich  
anfa l lenden Ober f lächenwässer .  

 
BA-A3 (Hauptst raße,  KG Hornsburg)  

  Vor lage e ines  mit  der  Gemeinde abgest immten und 
von ihr  f re igegebenen,  gemeinsamen Parze l l ierungs -  
und Erschl ießungskonzeptes.  

 
BA-A4 (Hauptst raße /  Spor tp latz,  KG Hautzendor f )  

  Vor lage e ines  mit  der  Gemeinde abgest immten und 
von ihr  f re igegebenen,  gemeinsamen Parze l l ierungs -  
und Erschl ießungskonzeptes.  

 

BA-A10 (Kreut ta ls t raße,  KG Untero lberndor f )  
  Vor lage e ines  mit  der  Gemeinde abgest immten und 

von ihr  f re igegebenen,  gemeinsamen Parze l l ierungs -  
und Erschl ießungskonzeptes.  

 
BS-A-Gemeindee inr ichtungen (KG Hautzendor f )  

  Sicherste l lung e iner  geordneten Hangwasserab le i tung.  
 

§ 3  Einsichtnahme 
 Die Plandarste l lung is t  mi t  e inem Hinweis auf  d iese Verordnung 

versehen und l ieg t  im Gemeindeamt während der  Amtss tunden zur 
a l lgemeinen E ins ich t  auf .  

§ 4  Rechtskraft  
 Diese Verordnung  t r i t t  nach ihrer  Genehmigung durch d ie NÖ 

Landesreg ierung und nach ihrer  darauf fo lgenden Kundmachung mit  
dem auf  den Ab lauf  der  zweiwöch igen Kundmachungsf r is t  fo lgenden 
Tag in Kraf t .  

 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
 
13b)  Änderung des Flächenwidmungsplanes samt digitaler Neudarstellung, Verordnung B 

Das gegenständliche Änderungsverfahren samt digitaler Neudarstellung des 
Flächenwidmungsplanes umfasst zahlreiche Änderungspunkte und Anpassungen des 
Widmungsgefüges. Die Unterlagen sind durch sechs Wochen, in der Zeit vom 06. Juni 2022 
bis 18. Juli 2022, zur öffentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt Hautzendorf aufgelegen. 
Der Änderungspunkt 29 soll gemäß Verordnung B beschlossen werden. 

 
Bürgermeister Koller erläutert den Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungsplanes, 
Änderungspunkt 29, des Raum- und Stadtplanungsbüros DI Barbara Fleischmann und die 
eingelangten Stellungnahmen. 

  
Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge nach Erörterung der eingelangten Stellungnahmen 
betreffend die Abänderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes Änderungspunkt 29, in der 
Gemeinde Kreuttal, folgende Verordnung B beschließen: 
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V E R O R D N U N G - B 

§ 1  Präambel  

 Aufgrund des § 25 Abs.  1 des  NÖ Raumordnungsgesetzes  2014 idgF 
wird das Ör t l iche Raumordnungsprogramm (Flächenwi dmungsp lan)  
für  d ie Gemeinde Kreut ta l  (Katast ra lgemeinde Untero lberndor f )  
dah ingehend abgeänder t ,  dass für  d ie auf  dem hierzu gehör igen 
Entwur fsplan (FLWP Plannummer 3265a)  rot  u mrandeten Grund-
f lächen d ie auf  der  Plandarste l lung durch rote S ignatur  darg este l l te 
W idmungsar t  festgelegt  wird.   

Der  Besch lussp lan is t  a ls  Farbdarste l lung ausgeführ t  und hat  d ie 
Plan Nummer 3270a.  

§ 2  Die Freigabebedingung für  die Aufschl ießungszone BK -A in der 
KG Unterolberndorf  wird festgelegt:  

BK-A (Or tskern,  KG Untero lberndor f )  

  Vor lage e ines  mit  der  Gemeinde abgest immten und 
von ihr  f re igegebenen,  gemeinsamen Parze l l ierungs -  
und Erschl ießungskonzeptes.  

  Er lassung e ines Bebauungsp lanes zur  Konkret is ierung 
der  Bebauung.  

  Sicherste l lung e iner  dauerhaf ten Nutzung des  
südwest l ich  ge legenen Grüngür te ls  im S inne der  
festge legten Funkt ion (Retent ionsf läche) .  

§ 3  Einsichtnahme 
 Die Plandarste l lung is t  mi t  e inem Hinweis auf  d ie se Verordnung 

versehen und l ieg t  im Gemeindeamt während der  Amt ss tunden zur 
a l lgemeinen E ins ich t  auf .  

§ 4  Rechtskraft  
 Diese Verordnung  t r i t t  nach ihrer  Genehmigung durch d ie NÖ 

Landesreg ierung und nach ihrer  darauf fo lgenden Kundmachung mit  
dem auf  den Ab lauf  der  zweiwöch igen Kundmachungsf r is t  fo lgenden 
Tag in Kraf t .  

 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
 

Zu Pkt. 14)  Änderung samt Neudarstellung des Teilbebauungsplanes Kreuttalstraße,  
            KG Unterolberndorf 

In einer vorgezogenen Beschlussfassung wurden in der Gemeinderatssitzung am 26. Juli 2022 
lediglich jene Änderungen des Teilbebauungsplanes beschlossen, die nicht auf einer 
korrespondierenden Änderung des Flächenwidmungsplanes basierten. Es soll nun die 
Beschlussfassung der inhaltlich an den Flächenwidmungsplan gebunden Änderungen des 
Teilbebauungsplanes, inkl. digitaler Neudarstellung, beschlossen werden.  
Bürgermeister Koller erläutert den Entwurf zur Änderung samt Neudarstellung des 
Teilbebauungsplanes Kreuttalstraße, KG Unterolberndorf, des Raum- und Stadtplanungsbüros DI 
Barbara Fleischmann. Innerhalb der Auflagefrist sind keine Stellungnahmen eingelangt. 
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Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge betreffend die Änderung samt Neudarstellung des 
Teilbebauungsplanes Kreuttalstraße, KG Unterolberndorf, folgende Verordnung beschließen: 
 

V E R O R D N U N G 

Änderung Teilbebauungsplan “Kreuttalstraße”  

KG Unterolberndorf  

 
§ 1  Aufgrund des § 34 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF wird der  

Tei lbebauungsp lan "Kreut ta ls t raße"  für  d ie Gemeinde Kreut ta l  -  
Katast ra lgemeinde Untero lberndor f  –  abgeänder t  (P lannummer 3272) .  Der 
Besch lussp lan is t  a ls  Neudarste l lung ausgeführ t  und hat  d ie P lannummer 
3273.  

 

§ 2  Die P landarste l lung is t  mi t  e inem Hinweis auf  d iese Verordnung ve rsehen 
und l ieg t  im Gemeindeamt während der  Amtsstunden zur  a l lgemeinen 
Eins icht  auf .  

 

§ 3  Diese Verordnung t r i t t  nach ihrer  Kundmachu ng mit  dem auf  den Ab lauf  
der  zweiwöch igen Kundmachungsf r is t  folgenden Tag in Kraf t .  

 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
 

Zu Pkt. 15)  Änderung samt Neudarstellung des Teilbebauungsplanes Rosenbergen,   
           KG Unterolberndorf 

In gegenständlicher Änderung sind inhaltliche Anpassungen des im parallel zu diesem Verfahren 
laufenden Verfahrens zur Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes beinhaltet. Der 
Änderungspunkt 24 soll nun vorerst zurückgestellt werden. Demnach muss auch die nun 
vorgesehene Beschlussfassung des Teilbebauungsplanes Rosenbergen, KG Unterolberndorf 
angepasst werden. Die vorgesehene Ausweisung eines neuen Bezugsniveaus für die betroffenen 
Teilflächen werden daher vorerst nicht berücksichtigt.  
 
Bürgermeister Koller erläutert den Entwurf zur Änderung samt Neudarstellung des 
Teilbebauungsplanes Rosenbergen, KG Unterolberndorf, des Raum- und Stadtplanungsbüros DI 
Barbara Fleischmann und die eingelangten Stellungnahmen. 
 
Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge nach Erörterung der eingelangten Stellungnahmen, 
betreffend die Änderung samt Neudarstellung des Teilbebauungsplanes Rosenbergen,                         
KG Unterolberndorf, folgende Verordnung beschließen: 
 

V E R O R D N U N G 

Änderung Teilbebauungsplan "Rosenbergen”  

KG Unterolberndorf  

 
§ 1  Aufgrund des § 34 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF w ird der  

Tei lbebauungsplan "Rosenbergen"  für  die Gemeinde Kreuttal  -  
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Katastralgemeinde Unterolberndorf  –  abgeändert  (P lannummer 3274a) .  
Der  Besch lussp lan is t  a ls  Neudars te l lung ausgeführ t  und hat  d ie 
Plannummer 3275b.  

  

  §  2  Die Bebauungsbest immungen werden wie folgt  geändert :  
In  Pk t .  1 (Einf r iedungen)  wird d ie Gesamthöhe von 150 cm auf  185 cm 
geänder t .  

Pkt .  5 „Bezugsn iveau“  wird neu h inzugefügt  und lautet :  Durch das Be ib lat t  
zum Tei lbebauungsplan (P lannummer 3276a vom September  2022)  wird für  
abgegrenzte Te i lbere iche das Bezugsn ivea u neu festgelegt .  

 

§ 3  Nach Änderung lauten die Bebauungsbest immungen wie folgt:  

1 .  E inf r iedungen  
Die maximale Sockelhöhe bet rägt  50 cm,  be i  s tark  fa l lendem 
Gehste ig  75 cm.  Die Gesamthöhe dar f  185 cm bet ragen.  

 

2.  Dächer  
Es dür fen Sat te l - ,  Vol lwa lm-  oder  Pu l tdächer  er r ichtet  werden.  
Sat te ldächer  und Vol lwa lmdächer  s ind  mit  e iner  Dachne igung 
von 30° b is  40° ,  Haupt f i rs t r ichtung laut  P lan,  auszuführen.  
Pu l tdächer  s ind so zu gesta l ten,  dass  d iese von der  Opt ik  her  
e inem versetzten Sat te ldach g le ichen,  d ie Dachn e igung muss 
mind.  15°  bet ragen.  

 

3.  Garagen  
Die Vorderkanten von Garagen,  d ie n icht  an  den Hang 
angebaut  werden müssen,  s ind mindestens 5 m von der  
St raßenf lucht l in ie abzurücken.  

Garagen s ind dor t ,  wo s ie an den Hang angebaut  werden 
müssen,  nach Mögl ichkei t  an der  gemeinsamen,  se i t l i chen 
Grundstücksgrenze anzuordnen und an d ie St raßenf lucht l in ie 
anzubauen.  Ein Abrücken der  Garagenvorderkanten von b is  zu 
5 m von der  St raßenf lucht l in ie is t  dabe i  zu läss ig .  

 

4.  Sonst ige Best immungen  
Die verbaute Fläche ohne Neb engebäude muss mindestens  
80 m² bet ragen.  

 

5.  Bezugsn iveau  
Durch das Be ib la t t  zum Tei lbebauungsp lan (P lannummer 
3276a vom September  2022)  wird für  abgegrenzte Tei lbere iche 
das Bezugsniveau neu festgelegt .  

 

§ 4  Die P landarste l lung is t  mi t  e inem Hinweis auf  d iese Verordnung ve rsehen 
und l ieg t  im Gemeindeamt während der  Amtsstunden zur  a l lgemeinen E in-  
s icht  auf .  

§ 5  Diese Verordnung t r i t t  nach ihrer  Kundmachung mit  dem auf  den A b lauf  
der  zweiwöch igen Kundmachungsf r is t  folgenden Tag in Kraf t .  

 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
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Zu Pkt. 16)  Änderung des Teilbebauungsplanes Hauptstraße Nord, KG Hautzendorf 

In der Gemeinderatssitzung am 26. Juli 2022 wurde der neue Teilbebauungsplan Hauptstraße Nord, 
KG Hautzendorf nur für den Änderungspunkt 3 des Verfahrens zur Änderung des örtlichen 
Raumordungsprogrammes betroffenen Baulandbereich (inkl. Bezugsniveau für diesen Bereich) 
erlassen. Nunmehr soll die Änderung des Teilbebauungsplanes für den im Nordwesten der 
Hauptstraße, in Änderungspunkt 2a des Flächenwidmungsplanes vorgesehene neue 
Baulandbereich, beschlossen werden. Bürgermeister Koller erläutert den Entwurf zur Änderung 
samt Neudarstellung des Teilbebauungsplanes Hauptstraße Nord, KG Hautzendorf, des Raum- und 
Stadtplanungsbüros DI Barbara Fleischmann. Die innerhalb der Auflagefrist eingelangten 
Stellungnahmen wurden in der im Juli erfolgten Beschlussfassung bereits entsprechend behandelt. 
 
Bürgermeister Koller stellt sodann folgenden Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kreuttal möge betreffend die Änderung des Teilbebauungsplanes 
Hautzendorf Nord, KG Hautzendorf, folgende Verordnung beschließen: 
 

V E R O R D N U N G 
Änderung Teilbebauungsplan "Hauptstraße Nord”  

KG Hautzendorf  

§ 1  Aufgrund der  §§  29 -  33  des NÖ Raumordnungsgesetzes  2014 idgF wird  

der  Tei lbebauungsp lan "Hauptst raße Nord"  für  d ie Gemeinde Kreut ta l  -  

Katast ra lgemeinde Hautzendor f  –  abgeänder t .  Der  Besch lussp lan is t  a ls 

Farbdarste l lung ausgeführ t  und hat  d ie Plannummer 3254a.  

  

§ 2  Die Plandarste l lung is t  m i t  e inem Hinweis  auf  d iese Verordnung ve rsehen 

und l ieg t  im Gemeindeamt während der  Amtsstunden zur  a l lgemeinen 

Eins icht  auf .  

 

§ 3  Diese Verordnung t r i t t  nach ihrer  Kundmachung mit  dem auf  den Ab lauf  

der  zweiwöch igen Kundmachungsf r is t  folgenden Tag in Kraf t .  

 
Über diesen Antrag wird wie folgt abgestimmt: 
Beschluss:  Dem Antrag wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig (18 Ja-Stimmen) 
 

Zu Pkt. 17)  Berichte 

Bürgermeister Koller berichtet zu folgenden Themen:  
 

 Friedhofsgebühren 

 Abfallwirtschaftskosten, Deponie 

 Aufschließungsabgabe 

 Wasser-Transportleitung  

 Strom- und Energiesparmaßnahmen 

 Hortbetreuung, Aushilfen 

 Kindergartenreform 

 Winterdienst 

 Reinigung der Volksschule 

 Asphaltierungsarbeiten KG Hautzendorf 
 



Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 27. September 2022  S e i t e  - 12 - 

 
Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, schließt Bgm. Koller um 22:15 Uhr die Sitzung und 
bedankt sich für die gute Zusammenarbeit.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieses Sitzungsprotokoll wurde in der Gemeinderatssitzung am    

.......................................   genehmigt - abgeändert - nicht genehmigt. 

 
 
 
 
 
 
 
            ...................................                                                  ..................................... 
                  Bürgermeister                                                                Schriftführerin 
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